
Wer setzt den Postor ein ?
Der Streit der Ilihtxer nüt dem Iireiherrn uon ITeyden auf Crudenburg

von Kurt von Mill inchrodt

lVerrrt nmn nörrllicb z,ott Hiinxe über die schöne breitc Lippebrücke naihDreaenack
fäbrt, siebt Tnan z.ur l,inken, unn.ittelhar anc Flufiuf er, das kleine Dörfcben Cruden-
burg liegen. Zu;iscben Hünxe und Crttdenburg fliellt also die Lippe, und früher
konnte lndt7 nur ntit einer Fäbre übcr den Flufl kontrnen, Dennoch bestanden
zuiscltcn beiden Dörfern alte und enge Beziehungen. Seit etwa unx die Mitte des
11.']al:rhunderts die Orts'nd?nen Hütue utd Crudenburg ins Licbt der Gesclcichte
treicTt - das soll beilietz, seit in irg,e'nd,Ltseldtett Dokuntenten diese Narnen erwähnt
zuerden -, find dia Besitzer des Hauses Crudenbtt.rg die Patronatsberrn der Hünxer
Kircbc. Sie setzten also den Hünxern die Geistlichen ein. Daher bielt es auch um
17i5 Johann Sigistmmd Wilhelnc Freiberr aon Heiden (Heyden), Sr. königlichen
A4ajestät in PrewlJen bestallter General der Kavnllerie, Gouverneur der Festung
Lippstadt und Droste des Amtes lVetter, Herr at Bruch, Rahde, Crudenbotrg,
Lichtetnoerde, Wildenburg, Sclcwarzenstcin und Oedendahl, für sein alleiniges Rccbt,
itt Hiinxe einen neuen Pastor einzusetzen.

A1s der Htinxer Pastor Scheibler 1715 gestorben war, lud der Vicarius Overkamp im
Auftrage des Präses der Synode Dinslaken mit  Namen Scr iver,  Pastor  zu Gahlen,  d ie
Gemeinde zu einer Neuwahl ein. Das bekam ihm aber schlecht, denn Herr von Heiden
n'ollte der Gemeinde F{ünxe das Wahlrecht nicht zuerkennen, sondern behauptete, daß
er ohne weiteres einen neuen Pastor einsetzen könne. Nun war er aber reformiert,
u'ährend die Gemeinde lutherisch war. Overkamp erhielt folgendes Schreiben:

, ,Wei len der Vicar ius Overkamp die Gemeinde vom Kanzel  herab zur Pfarrwahl  e in-
geladen, so wird selbiger zu einer Brüchte (Geldstrafe) von 10 Goidgulden verurteilt.
Dieselben sol len in der Zei t  vot24 Stunden sub poena execut ionis bezahl t  werden, und
der Vogt Giesberts hat ihm solches mitzuteilen.

Wesc l  den 24 .  Sen l .  1715. W. v.  Heiden"

Also wurde aus der Wahl  n ichts.  Die Synode Dinslaken zeigte d ie Sache der Provin-
z ia l -Synode an,  und der Inspektor  derselben,  Kaiser,  beauft ragte den Pastor  Scr iver zu
Gahlen, die Wahl abzuhalten. Derselbe berichtet hierüber folgenderrnaßen:

,,mit Gewalt und mörderlich Gewehr"

,,Nach der Königlichen Kirchenordnung und auf schriftlichen Spezialbefehl des Herrn
Inspektors hat  der Präses der Classe (Synode) zu Dinslaken,  Prediger B,  Scr iver zu Gah-
len,  am 11.  Dezember d ie Predigerwahl  angekündigt  und auf  Begehren der l )eput ier ten
des Kirchspiels den Termin auf  Frei tag nach Neujahr festgesetzt .  Rigerus,  Pastor  von
Dinslaken und Hencke aus Drevenack sind dazu auch einseladen worden. Danach ist des
Flerrn v.  Heiden Diener,  Er lemann {Rentmeister) ,  , ,  unl  in r l ie  Sacr iste i  kommen und

I-riiher Herbst auf tler Rheintferprontendde in Gc;tterswickerhomnt.-r)
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liat gefragt, ob wir Königlidre Kommission (Auftrag) hätten, dies zu tun. Wir haben uns
auf die Observanz (Gewohnheitsredrt) berufen. Er hat uns angekündigt, daß Sr. Exel lenz
die Wahl nicht wollte zugeben. Er kündigte uns zu unserem und der zuhörenden Ge-
meinde Argernis den Arrest an. Da wir nun des Generals Befehl zu sehen wünschten,
reichte er uns denselben mit der eigenhändigen Unterschrift, und darin r.t'ar bei 25 Gold-
qulden Strafe die Wahl verboten. Erlemann ging daraufhin fort, und wir trugen ihm
öinen Neujahrswunsch auf an den General. Ohne weiteren Verzug nahmen wir darauf
die Wahl vor. - Dann sind wir in die Herberge gegangen, um zu essen, da ist man
mit Gewalt und mörderlich Gewehr zu uns eingedrungen, wie die Kammertür noch
zeugen kann,

Gahlen, den 18. Januar 1716. B. Scriver."

,,Was gehet mir es an"

Die da mit Mordgewehren heranrückten, waren keine anderen als die Krudenburger
mit ihrem Rentmeister an der Spitze. Diese gingen gerne, denn sie waren meist
reformiert .

Die Synode wandte sich nun an die Regierung zu Kleve. Diese sandte dem General
durch den in Wesel wegen des Reichskammergelichts stationierten Kaiserlichen Notar
de Berth den Befehl, die Gemeinde in der Wahl nicht zu stören. Sein Bericht hierüber
ist ein wunderschönes Bild des ganzen Reichskammergerichtes. Man iese:

,,Den 20. Februar 1716 habe idr offenbar Kaiserlicher und am Königlich-Preußisch-
Clevisch-Märkischen Hof immatri.kulierter Notarius Gerhard de Berth, nebst ersuchten
Zeugen, mich nach der Wohnstatt des Generals v. Heiden (zu Crudenburg) verfüget, den
Befehl  dem General  zu übergeben; er  g ing weg und sagte,  er  wol le t len Kammerdiener
mfen, derselbe hat gesagt: ,Monsieur, lhr müßt es an den Gerichtsschreiber Stronck
abgeben.' Ich antworte, daß es ein Königlicher Befehl wäre und zeigte die Abschrift,
worauf er gesagt, sie nähmen aufs Haus keine Insinuationen (Zustellung) an. Darauf bin
ich mit den Zeugen nach der Wohnung des Gerichtssdrreibers Stronck gegangen. Die
Magd sagte, er wäre nicht zu Hause. Da ich nun nach der Frau gefragt, ist die Magd in
die Kammer gegangen und gesagt, sie könnte nicht konmen, denn sie hätte kranke
Kinder. Habe die Magd wieder geschickt, aber die Frau wollte nicht kommen und sagen
lassen, sie hätten fremde Leute. Wonach ich nach der Kammer gegangen und durchs
Glas keine gesehen. Da sie die Tür nicht öffnen wollte, habe durchs Türglas gerufen,
daß der General mich gesendet. Da sie es nicht annehmen wollte, habe ich es in die
Küche gelegt ,  d ie Frau hat  aber gerufen:  ,Was gehet mir  es an.  Er mag. .  . ' ,  und als ich
gegangen, hat mir die Magd den Befehl zurückzunehmen hart anbefohlen; ich bin
rneines Weges gegangen, die Magd hat es in Händen gehabt und gerufen, sie wolle es
auf  d ie Straße werfen.  -  Geschehen Wesel ,  wie oben im Beisein der Zeugen de la Croix
und Hermann Dollberg. G. de Berth."

Feldprediger Demrath, der Kandidat der Gemeinde

Um nun dem Streit ein Ende zu machen, überrumpelte Herr v. Heiden die Gemeinde
Hünxe mit einem neuen Pastor. Dieser hieß Dräghorn.

Die Synode rief jetzt die letzte Instanz, nämlich den König selbst, an. Dieser sandte
Befehl an die Klevische Regierung, die Kläger klaglos zu stöllen. Herr v. Heiden aber
dagegen behauptet, daß die Leute mit Dräghorn ganz zufrieden r,t'ären und nur aufge-
wiegelt würden. - In Wahrheit aber soll kein Mensch bei Dräghorn in die Kirche
-<legangen sein.

Inzwischen bat die Gemeinde den König Friedrich Wilhelm I.  um Bestätigung des
von ihr am Freitag nach Neujahr gewählten Predigers Demrath, Feldprediger im Panne-
witzschen Reqiment, Das Schriftstück lautet:
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Allergnädigster PP' König!

Got tseygedanket lü rEw'Majes tä tg lüdr l i cheundhocher f reu l i cheAnkunf t . (Erwar
ins Klevische guko-tn"i 'wi; ; ; ; ; ;  ä"" rurapt"a' iqer beim hochlöbl ichen v' Panne-

witzsdren Resimenr ,"*'r"it'"i""ri"iii;;; ";;"';;;-"pätot 
erwählt' Der General der

Kavallerie Freiherr 
".;;id;-h;i 

uni wider 
""."io 

willen einen namens Dräghorn

aufgedrungen,ul le'T Vorwand' als wenn 
""oiat"t ' t '  

thun de secula ad seculum in

nossession gehabr. t..,rJäri.i-riiräärien lerecttiot sei.1 Es sollte uns- zum erstenmal
-Gewissenszwang anger"gi;;ä;;.-ffi wir.daii.,-nett ni.ht *illigutt können' da fing

man qrausame Dinge *,'ä"ääüttäiiiÄn laurg"uarunqenen) Dräghorn anzunehlnen' uns

"u 
zoii.tgerr. Einige von L"', uoti' Predig^ei 

""a 
NotJti""' wurdän körperlich arrestiert

und mit 4 Schützen oo".*fätir"iär, wie"Sctr.im"-noa U"b" in Arrest gehalten; einige

wurden in einen oi"o"rärrä g";i-.ti"" li" c"riÄisschoffe, Albert M-eyer genannt' fiel

im Thurme in Ohnrnacht 
""a 

d"'au darinnen fuJ"-"- foA" Oebrannt llnser Bauerrichter

(aus Hünxe) wurde von ;;;;;;;;, ,to.Lult"r, Eltern, F"rau und Kindern des Nachts

unter grausamer, Stocttcüi!ä" t"i a"" Ha-qr.en ;";;i;t;n Soldaten fortgeschleppt und

ä,,'ü,i"g.oi.'''!,-q::$,:'n;il, 
'*-"iä' ärnü 

"T ffl :,".t::f'üt'?:'*::"-tt11::?
!;'1'#?t f1"?i3'ä'3iun*den -anstreng""'. B";-!;ÄI:Ti'n"l gt-""-'scher Regieruns

wurde unseretwegen hart geklagt' worauf eine Inquisition vorgenommen ist' Wir

baten inständisst, der ;ä'"ffä'äd;;;;ft öÄqt'"* möchte entlassen werden' wei-

Ien die angebliche po.ssession nicht erwiese" iri, ä"t.Lrue aber die Gemeinde gänzlich

zerrüttet, da man o", ,n,i., ,,jäti'i., äi" xlr.t 
" 

g"iti'"o.it qehen kann. Am heiligen, nächst-

verwichenen osterfest i;iil;i;;; zum abenalmuitil au ionsten wohl hei 1000 Communi-

canten gewes".r. a]n-riir,griiJJf *i'l,r-""r"lls nicht communiciert, indem das Gewissen

nicht zuließ, 
"i.r"n 

,or.nä'riää*äri."* obtro.dirten Prediger einen göttlichen Beruf zuzu-

schreiben.Wie bilrig otii'|,Yir'ä" *är;;ii;!91wii irtes"eitten. uidFI"he"s unseachtet

dennoch nicht dazu g"l;;;;'k;r;ti.-wii ritten,-aan oräghorn entlernt und Demrath

berufen werde.

Wese l ,6 .  Jun i  1716 '

Cleve,7. Februar 1719.

Dami tnund ieGemelnde ihrWahl rech tn ich t .beweisenkonnte ,sohat tederGenera l
bei Scheiblers Tode uil"'i]rJtl"ikiän angero_tderi und wollte sie nicht wieder heraus-

seben. Der König ließ d";ä;;;;;i;;;" a'"" s"fJr 
""sehen' 

daß er Demrath bestätisen

und die Kirchenakten h";ä;ö;;; ;ä-r-rä our n""i*"itt" r Erlem ann, Ge richt s s chreib er

Stronck und der c"ri.htr;;;itiö*t ,.nl"n-sict vetunt*orten wegen Excessen. Diese

ordre erschien am 7. J;ii;#. ä; 
"l-ri"ia""'iär'trcht" 

nicht. A-m. 15' Februar 1718

erließ der König den u"äi, ääf'b"äi"iititt frahl"dem Regiment sollte mitseteilt wer-

den, dasselbe stand in ä;Iä;;;;"a-beggtlr sottie 
"ictr'gleiö 

nactr Hünxe beqeben'

Auf welche weise v. H"ä;;;i;r;einindert trat, *"ir: *iti"ichtaultery 27. April 1718

aber qins die Königlich"'öää 
"t", 

äaß die Gemäinde drei neue Pastoren wählen sollte'

und dinen hiervon sollte v. Heiden bestätigen, üiua"tn'o aber verging ein Jahr, ehe

JiLt ,"i Ä"truhrung kam' 1719 am 7' Februar heißt es:

,,Da der Inspektor Kaiser schon zu alt ist' so soll Pastor Vorstius aus Emmerich und

Dahle aus Wesel die Wahl abhalten'

Dr.  Johann v.  Oven'"

Königlicbe Regierung"'

Geschrei in der Klrche

Inspektor Kaiser, der dodr kam' berichtet:

,,Vicarius Overkamp in Hünxe hat die Wahl auf den 23' März angesetzt und die ganze

Gemeinde eingeladen. fä, frrrpÄf.tot Kaise_r, 
""JüoiJi". 

sind zu-r Wahl get-esen' Ich

habe erst gepredigt 
""4*äu'""täiää 

ut* Xit.ttenrath aufgestellten zu wählenden ge-

oz

nannt. Strondr ist mit untersdriedlidren Leuten aus der Crudenburg aufgetreten mit
einer Protestationssdrrift des Generals in Händen, Wir haben ihnen die Sentenz ent-
oeqenqehalten, besonders daß der General bei der Wahl nicht concuriren sollte, und
iid",ri Ruhe ermahnt, Stronck und seine Leute haben ein soldres Geschrei in der Kirche
qemacht, daß wir in die Sakristei gegangen. Die herrschaftlichen Diener aus Crudenburg
äind urrs dahin nadrgefolgt, und wir mußten die Wahl aufgeben. Am Abend vorher hat
der General seine Leute durch den Boten pönealiter citiren lassen, und ihnen lassen
sagen, daß sie alle ohne Unterschied der Religion in die Kirdre gehen sollten, und sie
wüßten schon, was sie zu thun hätten. Den Vicarius Overkamp hat er wegen der Be-
kanntmachung sehr ungnädig zu bestrafen bedroht. Wir bitten Ew. Majestät, der
Gemeinde Ruhe zu schaffen.

Wesel, den 23. März 1719. Kaiser Vorst ius."

Obige Verhandlung wurde sofort an die Regierung in Kleve abgesandt, und nach
zwei Tagen traf der Bescheid ein, daß sie sich an den Richter Schürrnann zu SchermbecJ<
wenden sollten, damit dieser Ordnung bäi der Wahl sdraffe. Stronck sollte nun endlich
bestraft werden, - der General natürlidt nicht.

Viele hatten sich Mut angetrunken

Am 28. März 1719 wurde wieder eine Wahl abgehalten und der Regierung darüber,
wie folgt, berichtet:

,,Wir sagen Dank für Ew, Majestät Befehl und haben am 28. ds. Mts. wieder eine
WahI anberaumt. Wir haben den Richter von Schermbedr daselbst angetroffen. Tags
zuvor hat der General dem Küster durch den Gerichtsschreiber Stronck bei Strafe von
25 Goldgulden anbefehlen lassen, die Sölüssel abzugeben, weldre aber der General
ihm wieder zuzustellen anbefohlen, Wir ließen ein Zeidren mit den Glocken geben. Mit
den Vorstehern begaben wir uns in die Sacristei und lasen ihnen das Rescript vor.
Darauf machte idr, Vorstius, mit einem andädrtigen Gebet vor dem Altar den Anfang
und intonierte den Gesang: Komm heilger Geist, Herre Gott, . . Danach trat Inspektor
Kaiser vor den Altar und erinnerte an vergangenen Donnerstag, den 23. d. M., wie die
Wahlpredigt gehalten und die Wahl durö Strunck und seine Leute gestört worden
sey, daß wir Klage beim König geführt. Es wurde nun das Rescript verlesen und die
Namen der drei Prediger, weldre gewählt werden sollten. Nachdem dies geschehen,
kam der vom Geridrtsschreiber Stronck beauftragte Notarius Wichmann von Wesel mit
der ganzen Suite der vorigen Ruhestörer zu etwa 6 oder 7 heran, eine Schrift in Händen
habend, fing an zu reden und wollte sein Papier darreidren; denn Strondr hatte durdr
den Weselschen Gerichtsboten Jansen einen Befehl des Königs erhalten, daß alle Ruhe-
störung bei Strafe von 200 Goldgulden untersagt waren. Wir hielten Wichmann die
Königliche Verordnung entgegen und ermahnten sie zur Ruhe. Der Notarius trat darauf
bei Seite und behielt meine Sdrrift in Händen. Die anderen finqen wieder an zu
schreien. Viele hatten sich mit hitzigen Getränken übernommen und waren auch desto
hitziger. Wir wandten uns nun an den Commissarius, Ridrter Schürmann. Er notirte
einige Namen und gebot, bei pön von 200 Goldgulden zu sdrweygen. Dann wurde es
stiller, die Namen der 6 notirten wurden verlesen.

Wie wir nun die Vorsteher und hernadr die Bauerridrter mit ihren Bauerschaften
ordentlidr vor uns forderten, erfuhren wir mit großer Bestürzung und Leidwesen, daß
eben in der Nacht vom Montage auf den Dienstaq ein Kommando aus Wesel dem
Sdrompermann (Bauerrictrter zu"Bruckhausen) ins Häus gefallen, denselben alten, lah-
men Mann gesucht, dessen Frau und Magd geschlagen, das Fleisch heruntergestoßen,
gekocht und verzehrt und viel Wadrolderwasser und Bier aufgetrunken. Viele Leute
sind daher sehr ersdrreckt und aus Furcht, daß die Wahl nicht qlücken möchte, zu Hause
geblieben. Es sind auch am Ende der vorigen Woche etlic[e Crudenburgische und
Hünxiscte gezwungen worden, sidr wider die Wahl schriftlich zu erklären und zu ver-
binden, weshalb diese auctr nidrt ersdreinen durften. Als wir nun zuerst die Hünxischen
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zu uns beriefen, haben wir eine gutelMeile walten müssen, und da weitel keine kamen,

;;ä;;;ie'oiaentricn beieilnander, welcher Namen und Stimmen richtig aufge-

;;ä;;;;i"h"n. Äf" aIIe gestimmt, trat.ich, Inspektor, vor den Altar und las die 3 Ge-

;ihii;; vti, namlich: Rulloff zu Isselburg, Beeck zu Rees und Rigerius, Vicarius zu

ö"ir""f.it.it"". Mit Gebet und Segen ward darauf geschlossen"'

Herr v Heiden solite nun einen der drei Gewählten bestätigen, tat-es aber nicht Da

,u"ää fö"ig Friedrich Wilhelm I. folgendes Schreiben an die Gemeinde:

.,drei präsentierte Sub jekte"

..Friedrich Wilhelm' König PP.

wenn der Freiherr von Heiden einen der drei präsentirten Subjecten in vier wochen

die Collation nicht ausstellt, so habt Ihr solches zu berichten und Wir werden einen von

den drei Erwählten anstellen.

Ber1in, den 19. Juni 1719."

Zugleich erhielt der General folgendes Schreiben vom König:
,,Friedrich Wilhelm, König PP.

Ihr habt keine Beweyse beygebracht, daß Ihr das wahlrecht allein habt. wo wir
paiion sind, lassen Wir den'demeinden auch die freie Wahl, als Vasall mäßt lhr

ü;;;;;;i";mpel folgen, und der Gemeinde zu Hünxe auch die freie \\rahl lassen. Auf

Befehl der clevischen-Regierung ist dieselbe im Beysein des Inspektors.vorgenommen'
Die Regierung hat wohlg"etan, Euch aufzugeben, einen zu bestätigen. 4 Jahre hat die

Gemein--de nu-n wegen dir Sireitigkeiten einen Prediger entbehren müssen. Binnen

4 Wochen habt Ihr einen zu bestätigen.

Zwei starben an Flecklieber

So, da stand wieder einmal klar und deutlich, was er sollte, aber eI tat es doch nicht'

Aus welchem Grunde nun der König keinen von den drei Gewählten bestätigt hat, geht

aus den Akten nicht hervor. Abei in demselben Jahre sandte der König den Feld-
prediger aus Minden, Johann Ebeling, zum ersten Prediger-nach H1i5e, und Dräghorn
wurdä entlassen. Letzteren mactrte dör General nach Kuchelheims Abgang zum Richter
und Amtmann. Ob der Freiherr v. Heiden den Johann Ebeling als Pastor bestätigt hat'
läßt sich nicht feststellen. Als im Jahre 1722 d,as Fleckfieber in Hünxe sehr stark auftrat,
wurden auch die beiden Geistlichen bei ihren Krankenbesuchen angesteckt. Overkamp
starb Mitte Oktober und Ebeling am 28. Oktober 1722.

Gewähtt wurde hierauf zur ersten Stelle der Pfarrer Johann Hermann Trippler. Die-
sen bestätigte Herr v. Heiden, wie folgt:

,,Johann Sigismund, wilhetm Freiherr v. Heiden, sr, königl, Ir4ajestät in Preußen
bestallter Gerieral von der Cavallerie, Gouverneur der Festung Lippstadt und Droste
des Amtes wetter, Herr zu Bruch, Rhade, crudenburg, Lichtenvoerd_e, wildenburg'
Schwarzenstein und Oedendahl, thue zu wissen, daß def Pfarrdienst in Hünxe erledigt'
mir aber des Herrn Trippler, etzigen Prediger zu Lüttgendortmund, Lebenswandel ange-
rühmt, so wird ihm hiermit der Dienst gnädig conferiret,

Berl in, den 19. Juni 1719. An den General der Kavallerie Freiherr v' Heiden."

Wesel, den 21. Dezember 1722,
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Das Presbyterium berief ihn nunmehr also:

,,Wohlehrwürdigerl

Prediger Ebeling ist am 28. october gestorben und overkamp hat sich kurz vorher
Todes verfahren, so sirrd wir ganz entblößt. Viele Gemeindeglieder sind mit schweren
Krankheiten besuchet, viele auch gestorben. Die Benachbar-ten können dem Dienste
nicht-genügen. Ew, wohlehrwürdiger haben uns vor anderen bei der predigt wohl-
gefallen, und haben wir Sie am 20. d. M. zu unserem ersten Prediger erwehlet. vl Heiden
hat die stelle auch an Euch conferiret. so beruffen wir Euch Joh. Herm. Trippler zu
unserem ersten Prediger.

l jünxe, den 21. December 1722. Publicandum in der Kirche zu Hünxe."

Gegen diese Vocation durch das Presbyterium von Hünxe hat der Freiherr v. Heiden
ein halbe_s Jahr später nodrmals seine alleinigen Patronatsrechte mit folgendem Schrei-
ben zur Geltung bringen wollen:-

"Ich habe vernommen, daß die Eltesten durch besonderen, heimlichen Vocationsschein
ihren Prediger beruffen haben. Das Recht haben meine vorfahren vom Hause cruden-
burg vor einigen seculi schon besessen, es ist durch verschiedene Lehn- und Landes-
herren bestätigt; ich habe ja dem Prediger die Vocation erthejlet. Ich annuliere den
Vocat ionsschein.  Dies sol l  morgen von dei  Kanzel  ver lesen werden.

Schwarzenstein, den 12. J:uni 1723. W. v. Heyden."

Alsdann aber hört man von dem Freiherrn v. Heiden nictrts mehr. In den Jahren 1735
und 1736 wird ein Obrist-Lieutnant von Grevenitz als Besitzer des Hauses Crudenburq
genannt. (Er bekam Crudenburg durch seine Gemahlin Wilhelmine, einzige Tochter voi
Friedr. Adolf v. Heiden. Dieselbe heiratete nach dem Tode des Herrn vl Grevenitz im
Jahre 1749 den Herrn sigismund, Freiherrn v. Strünckede und - nachdem dieser 1749
gestorben war - zum dritten Male, einen reformierten Prediger, Victor Crudenburg.
Frau Wilhelmine starb 1783. - Krudenburg wurde, da die Freiirau in ihrem Alter viel
krank war und ihr letzter Mann, obwohl z-um Kriegsrat ernannt, sie in Standessachen
nicht-ebenbürtig vertreten konnte, von 1779 bis 1783-durd Herrn von Quadt zu Gartrop
als Kurator des Hauses crudenburg verwaltet. Nach 17g3 hat ein sohn des oben-
genannten Freiherrn von Strünckede noch einige Zeit das Gut Crudenburg besessen,
aber er fand es schon in derart baufälligem Zustand vor und mußte übeidies seine
Geschwister nodr abfinden, daß er 1787 schon viele Länclereien verkauft hat. Viel Land
davon kaufte Peter Benninghoff an. Kurze Zeit danach sctreint v. Strünckede gestorben
zu sein. Das Gut wurde 1797 verkauft, und Gartrgp war der Aufkäufer. 1826 stellte es
Gartrop wieder zur Verfügung. Bei dieser CetegÄnheit kaufte Albert Benninghoff den
ganz€n Schloßplatz bis zum Zingelgraben. Als er 186g gestorben war und sein gleich-
19-miger Sohn das Erbe antrat, waren die Sctrloßgebäudä sdron gänzlich verfalle"n, und
Aibert Benninghoff ließ den Sdrutt an die Lippeuflr fahren.

{€

__Quellen: urkunden, die sich teils im Hünxer Kirchenarchiv, teils im Archiv des
Iauses Krudenburg am Schloß Gartrop befinden. sie sind von dem Lehrer wilhelm
LraecKs, welcher von 1376 bis 1910 an cer schule in Krudenburg tätig war, in die alte
Chronik der Schule eingetragen.J. S. W. v. Heiden,"
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